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              13.01.2022 
     Änderungsantrag      HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Gaststättensonderprogramm – Kleinbeihilfe und Digitalisierungsberatung 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan:   09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  

Verbraucherschutz 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel   09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Buchungskreis:   2895  
 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan: 25  
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan:  Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER 
 
 
 
 
Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Ziffer 3.1 ist wie folgt anzupassen: 
Der vorletzte Absatz „Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werden auch Mittel aus dem Sondervermögen "Hessens 
gute Zukunft sichern" eingesetzt.“ ist zu streichen. 
 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 
Titel Zweckbestimmung von um auf 
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 2.700.000 -1.000.000 1.700.000,0 
334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 300.000 -300.000 0,0 
538 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 5.018.200 +785.400 5.803.600 

892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 43.490.900 -300.000 43.190.900 
 
 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Bereitstellung von Mitteln zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Digitalisierungsberatung im Rahmen 
des Gaststättensonderprogramm – Kleinbeihilfe und Digitalisierungsberatung (1.785.400 Euro). Im Bereich Kleininvestitionen 
wurden seit Abschluss des 2. Aufrufes im ersten Quartal 2021 keine Bewilligungen mehr ausgesprochen, es ergeben sich 
keine Verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2022. 
 
Gemeinsam mit dem Änderungsantrag „nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe“ entfällt damit die Veranschlagung des Titels 
234 (1.000.000 + 1.700.000 = 2.700.000 Euro) in Kap. 09 23. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


